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Der V. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung 

vom 20. Februar 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Krüger, die 

Richter Dr. Lemke und Dr. Schmidt-Räntsch, die Richterin Dr. Stresemann und 

den Richter Dr. Czub 

für Recht erkannt: 

Die Revision gegen das Urteil der 1. Zivilkammer des Landge-

richts Gießen vom 6. Februar 2008 wird auf Kosten der Klägerin 

zurückgewiesen. 

Von Rechts wegen 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Klägerin ist Eigentümerin eines Grundstücks in G.     . Sie und ihre 

Rechtsvorgänger bezogen aus den Wäldern des Beklagten im Waldrevier G. 

        jährlich einen Klafter (= 2,3 Raummeter) Losholz in Form von Buchen-

scheitholz. Am 24. Februar 2005 ließ der Beklagte der Klägerin mitteilen, der 

Holzbezug werde zum Ablauf des Jahres 2005 eingestellt. Hierfür seien wirt-

schaftliche Gründe, aber auch die Überlegung maßgeblich, dass der Klägerin 

kein Anspruch zustehe. 

1 

Mit ihrer Klage verlangt die Klägerin von dem Beklagten, ihr für das Jahr 

2006 kostenfrei einen Klafter Buchenscheitholz aus den im Revier G.          ge-

legenen Waldungen zur Verfügung zu stellen, und ferner die Feststellung einer 

entsprechenden Verpflichtung des Beklagten für die Folgejahre. Sie stützt sich 

auf ein Endurteil des hessischen Großherzoglichen Landgerichts Ortenberg 

vom 24. Mai 1871, in welchem Berechtigungen zum Bezug von Losholz und 
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von Geschirr-Losholz festgestellt werden. Berechtigt zum Bezug von Losholz 

sind danach die Eigentümer bestimmter, in dem Urteil im Einzelnen aufgeführ-

ter, dort so genannter "Häuser", wenn sie unter anderem Ortsbürger von G. 

         sind und "zur Klasse früher fronpflichtiger Untertanen" gehören. Der Be-

klagte bestreitet den Bestand der Holzberechtigung und die Existenz des Urteils 

und macht ferner geltend, das Recht sei abgelöst, jedenfalls aber durch das 

Hessische Gesetz zur Bereinigung der Rechtsvorschriften über die Nutzungs-

rechte der Ortsbürger vom 19. Oktober 1962 (GVBl. I S. 467 - fortan Ortsbür-

gerrechtsgesetz, OrtsbürgerRG) aufgehoben worden. 

Das Amtsgericht hat den Beklagten antragsgemäß verurteilt. Auf die Be-

rufung des Beklagten hat das Landgericht die Klage abgewiesen. Mit der von 

dem Landgericht zugelassenen Revision erstrebt die Klägerin die Wiederher-

stellung des amtsgerichtlichen Urteils. Der Beklagte beantragt die Zurückwei-

sung der Revision. 
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Entscheidungsgründe:

I. 

Nach Meinung des Berufungsgerichts kann offen bleiben, ob die von der 

Klägerin geltend gemachte Losholzberechtigung wirksam entstanden ist und ob 

sie bei Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzesbuches fortbestanden hat. Auf 

die Klägerin jedenfalls sei sie nicht übergegangen. Bei der Losholzberechtigung 

handele es sich nämlich um ein Nutzungsrecht von Ortsbürgern. Das ergebe 

sich daraus, dass die Eigentümer der losholzberechtigten Grundstücke von ih-

rer Berechtigung nur Gebrauch machen dürften, wenn sie Ortsbürger von G. 

         seien. Die Nutzungsrechte der Ortsbürger hätten aber nach § 2 Abs. 1 
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OrtsbürgerRG nur denjenigen zugestanden, die sie bei Inkrafttreten dieses Ge-

setzes am 1. Januar 1963 innegehabt hätten. Nach § 2 Abs. 2 OrtsbürgerRG 

finde ein Nachrücken in die Nutzungsrechte nicht mehr statt. Das schließe eine 

Berechtigung der Klägerin aus. 

II. 

5 Diese Erwägungen halten einer rechtlichen Prüfung im Ergebnis stand. 

1. Hierfür kann offen bleiben, ob und gegebenenfalls auf welcher Grund-

lage das Holzbezugsrecht entstanden ist und ob es bei Inkrafttreten des Bürger-

lichen Gesetzbuchs fortbestanden hat. Offen bleiben kann auch, ob es sich 

hierbei um eine schuldrechtliche oder um eine dingliche Rechtsposition handelt. 

Nicht entschieden zu werden braucht schließlich, ob das Recht bei Annahme 

einer dinglichen Rechtsposition an eine bestimmte Person gebunden war oder 

ähnlich wie eine Grunddienstbarkeit mit den holzbezugsberechtigten Häusern 

verbunden und mit dem Eigentum an dem Haus auf die Klägerin übergegangen 

ist. Die Voraussetzungen für seine Ausübung lassen sich heute jedenfalls nicht 

mehr herstellen. 

6 

2. Das ergibt sich allerdings entgegen der Auffassung des Berufungsge-

richts nicht aus § 2 Abs. 2 OrtsbürgerRG. 

7 

a) Nach dieser Vorschrift findet von ihrem Inkrafttreten am 1. Januar 

1963 an ein Nachrücken in die Nutzungsrechte von Ortsbürgern nicht mehr 

statt. Unmittelbar betrifft das nur Nutzungsrechte von Ortsbürgern an kommuna-

lem Vermögen. Die Vorschrift gilt indessen nach § 5 Satz 1 OrtsbürgerRG für 

Nutzungsrechte von Ortsbürgern an Vermögensgegenständen Dritter entspre-

chend, wenn die Nutzungsrechte den Berechtigten oder ihren Rechtsvorgän-

gern in ihrer Eigenschaft als Ortsbürger oder Einwohner einer Gemeinde einge-
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räumt worden sind und sich die Ausübung der Rechte und der Kreis der Be-

rechtigten nach ortsrechtlichen Vorschriften und Gewohnheiten regeln. Diese 

Voraussetzungen sind hier nicht gegeben. An einer entsprechenden Überprü-

fung ist der Senat nicht deshalb gehindert, weil das hessische Ortsbürger-

rechtsgesetz Landesrecht ist und es nur in dem Bezirk eines Oberlandesge-

richts, nämlich des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main, gilt. Im vorliegenden 

Fall geht es nämlich um die nach revisiblem Recht zu beurteilende und deshalb 

einer revisionsrechtlichen Prüfung zugängliche (BGHZ 118, 295, 299; Münch-

Komm-ZPO/Wenzel, 3. Aufl., § 545 Rdn. 11) Vorfrage nach der Auslegung der 

Losholzberechtigung. Außerdem hat das Berufungsgericht § 5 Satz 1 Halbsatz 

2 OrtsbürgerRG außer Betracht gelassen, wonach die Anwendung des § 2 

Abs. 2 OrtsbürgerRG auf Nutzungsrechte von Ortsbürgern an Vermögensge-

genständen Dritter von einer weiteren Voraussetzung abhängig ist, die hier 

nicht gegeben ist. Auch ein solcher Fehler ist revisibel (Senat, BGHZ 24, 159, 

164; BGH, Urt. v. 11. Juli 1996, III ZR 133/95, NJW 1996, 3151 f.). 

b) Das Berufungsgericht geht in Übereinstimmung mit der höchstrichterli-

chen hessischen Rechtsprechung davon aus, dass es sich bei den in § 2 Abs. 2 

OrtsbürgerRG angesprochenen Nutzungsrechten der Ortsbürger um subjektiv-

öffentliche Rechte handeln muss (so hess. StGH, ESVGH 17, 18 ff.). Es nimmt 

an, dass das Holzbezugsrecht ein solches subjektiv-öffentliches Recht darstellt. 

Das wiederum leitet es aus dem Umstand ab, dass die Eigentümer der holzbe-

zugsberechtigten Grundstücke das Bezugsrecht nur ausüben dürfen, 

wenn sie Ortsbürger von G.                 sind. Diese Auslegung des Bezugsrechts 

durch das Berufungsgericht ist, weil das Recht nicht im Grundbuch eingetragen 

ist (dazu Senat, BGHZ 37, 147, 149; 92, 351, 355; Urt. v. 19. September 2008, 

V ZR 164/07, NJW 2008, 3703), revisionsrechtlich nur eingeschränkt überprüf-

bar (dazu: BGH, Urt. v. 14. Oktober 2003, VI ZR 425/02, NJW-RR 2004, 425, 

426; Senat, Urt. v. 26. November 2004, V ZR 119/04, MittBayNot 2005, 395; 
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Urt. v. 5. Mai 2006, V ZR 236/05, NJW-RR 2006, 1242). In diesem Rahmen ist 

sie aber zu beanstanden, weil das Berufungsgericht wesentlichen Auslegungs-

stoff unberücksichtigt gelassen hat. 

10 c) Die Losholzberechtigung setzt zwar voraus, dass die Eigentümer der 

zum Bezug berechtigten Grundstücke Ortsbürger von G.        sind. Es trifft fer-

ner zu, dass ein Nutzungsrecht im Sinne dieser Vorschriften auch dann vorlie-

gen kann, wenn es nicht allen Gemeindebürgern zusteht, sondern nur einzel-

nen Gruppen von ihnen. Grundlage dieses Holzbezugsrechts ist aber nach dem 

Urteil des Großherzoglichen Landgerichts Ortenberg nicht die Ortsbürgerschaft, 

sondern das holzbezugsberechtigte "Haus". Außerdem bestimmt sich die Aus-

übung dieses Bezugsrechts nicht allein nach der Ortsbürgerschaft, sondern 

entscheidend danach, ob der Eigentümer des bezugsberechtigten Hauses zu 

der Klasse der früher fronpflichtigen Untertanen gehört. Diese Fronpflicht muss 

auch nicht etwa gegenüber der Ortsgemeinde bestanden haben, sondern ge-

genüber den Vorfahren des Beklagten als den damaligen Leibherren. Beides 

sind keine Kategorien, nach denen Nutzungsrechte in einer Kommune an die 

Gemeindebürger ausgegeben oder zugeteilt werden. 

d) Hinzu kommt, dass § 2 Abs. 2 OrtsbürgerRG nach § 5 Satz 1 Ortsbür-

gerRG auf Nutzungsrechte von Ortsbürgern an Privatgrundstücken nur an-

wendbar ist, wenn sich die Ausübung der Rechte und der Kreis der Berechtig-

ten nach ortsrechtlichen Vorschriften und Gewohnheiten regeln. Dafür ist hier 

nichts ersichtlich. Wie sich aus dem Schreiben des Beklagten vom 24. Februar 

2005 ergibt, haben die nach dem Urteil Berechtigten ihre Rechte gegenüber 

dem Beklagten selbst ausgeübt. Eine Zuteilung des Holzes durch Stellen der 

Gemeinden, wie sie etwa in § 6 des Gesetzes über die Abgabe von Losholz aus 

den Staatswaldungen in den ehemals kurhessischen Landesteilen vom 8. April 

1952 (GVBl. S. 93) vor dessen Außerkrafttreten am 22. Dezember 2007 (ge-
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mäß Art. 8 Nr. 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2007, GVBl. I S. 911) vorge-

sehen war, oder eine andere Form der Beteiligung kommunaler Stellen an der 

Ausübung der Berechtigung hat nicht bestanden. Es ist auch nicht ersichtlich, 

dass das Ortsrecht von G.           hierzu Vorschriften enthält oder in G.       orts-

rechtliche Gewohnheiten dazu bestehen. Anhaltspunkte dafür, dass der in dem 

Urteil festgelegte Kreis der Berechtigten inhaltlich ortsrechtlichen Vorschriften 

oder Gewohnheiten folgte, sind nicht vorgetragen oder sonst ersichtlich. Das 

Abstellen auf bestimmte Grundstücke sowie darauf, dass ihr Eigentümer zu der 

Klasse der früher fronpflichtigen Untertanen gehörte, lässt dies auch nicht er-

warten. Denn die für die Berechtigung und die Ausübung maßgeblichen Krite-

rien sind der Zuteilung subjektiv-öffentlicher Rechte in einer Kommune fremd. 

Dies schließt einen Rechtsverlust der Klägerin nach Maßgabe von § 2 Abs. 2 

OrtsbürgerRG aus. 

3. Das Urteil stellt sich aber aus einem anderen Grund als richtig dar 

(§ 561 ZPO). Ein Holzbezugsrecht der Klägerin scheitert nämlich daran, dass 

das für die Ausübung entscheidende Bestandsmerkmal der Zugehörigkeit "zur 

Klasse der früher fronpflichtigen Untertanen" heute nicht mehr erfüllt werden 

kann. 

12 

a) Diese Voraussetzung für die Ausübung der Bezugsberechtigung ist 

nämlich nicht schon dann erfüllt, wenn der heutige Eigentümer eines bezugsbe-

rechtigten Hauses Nachfahre eines früheren Eigentümers dieses Hauses ist, 

der vor dem 1. Juli 1813 im damaligen Großherzogtum Hessen fronpflichtig 

war. Ein solches eher formales Verständnis löste sich von dem sachlichen Aus-

sagegehalt dieser Ausübungsvoraussetzungen und führte dazu, dass die Be-

zugsberechtigung im Ergebnis nur von einer genealogischen Zufälligkeit in der 

Familiengeschichte des gegenwärtigen Eigentümers abhinge. Welchen Sinn 

eine solche Regelung haben soll und was die Vorfahren des Beklagten dazu 
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veranlasst haben kann, darauf abzustellen, hat die Klägerin nicht dargelegt. 

Eine plausible Erklärung findet diese Ausübungsvoraussetzung jedenfalls auf 

der Grundlage des vorgelegten Urteils des Großherzoglichen Landgerichts Or-

tenberg nur, wenn der sachliche Aussagegehalt der Bezugsnahme auf die frü-

here Fronpflicht berücksichtigt wird. Dann nämlich zeigt die Ausübungsvoraus-

setzung, dass auch die Einräumung der Losholzberechtigung, wie die der im 

gleichen Urteil ausgesprochenen, auf der Losholzberechtigung aufbauenden 

Geschirr-Losholzberechtigung (zu dieser Senat, Urt. v. 13. Juni 2008, V ZR 

132/07, juris), kein Akt der Freigiebigkeit der Vorfahren des Beklagten war, 

sondern einem Bedürfnis diente. Dieses Bedürfnis kann bei der hier zu beurtei-

lenden Losholz-Berechtigung nur darin gesehen werden, den früher fronpflichti-

gen Eigentümern der bezugsberechtigten Häuser einen Ausgleich für die bei 

Aufhebung der Fronpflicht entstehenden Belastungen zu geben. 

b) Diese Belastungen ergaben sich daraus, dass die Fronpflicht im Ge-

biet des früheren Großherzogtums Hessen, in dem G.        liegt, durch § 1 

Abs. 1 des (Großherzoglich hessischen) Gesetzes, die Aufhebung der Leibei-

genschaft und die dem Leibherrn zu leistende Entschädigung betreffend, vom 

25. Mai 1811 (Archiv der Großherzoglich hessischen Gesetze und Verordnun-

gen, Bd. 1, 1834 S. 631) zum Ablauf des 30. Juni 1813 nicht, wie der Beklagte 

meint, entschädigungslos aufgehoben worden ist. Die früher fronpflichtigen 

Bürger hatten dem Leibherrn vielmehr nach § 1 Abs. 1 des Gesetzes vom 

25. Mai 1811 für den Verlust der Frondienste eine Entschädigung nach näherer 

Maßgabe von § 4 des Gesetzes zu zahlen. Hierüber hatte sich der Leibherr mit 

den fronpflichtigen Bürgern zu verständigen (nach § 3 des Gesetzes). Eine sol-

che Verständigung sollte zwar nach § 18 des Gesetzes zu einer endgültigen 

Aufhebung der aus der Leibeigenschaft folgenden wechselseitigen Pflichten 

führen und das Entstehen vergleichbarer langfristiger Verpflichtungen vermei-

den. Das schloss aber nicht aus, dass im Zusammenhang mit der Aufhebung 
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der Fronpflicht längerfristige Verbindlichkeiten oder Berechtigungen begründet 

wurden. Dazu konnte auch eine Vereinbarung gehören, den früher fronpflichti-

gen Bürgern zum Ausgleich für die Ablösung der Fronpflicht die Entnahme 

von Losholz zu gestatten.  

c) Ob und gegebenenfalls welche Vereinbarungen zwischen den Vorfah-

ren des Beklagten und den ihm früher fronpflichtigen Bürgern in G.        getrof-

fen worden sind, ist nicht vorgetragen und auch nicht festzustellen. Darauf 

kommt es aber auch nicht entscheidend an. Aus der Bezugnahme auf die Auf-

hebung der Fronpflicht in den Bedingungen für die Ausübung des Holzbezugs-

rechts ergibt sich, dass die Eigentümer der grundsätzlich holzbezugsberechtig-

ten Grundstücke nur dann zum Holzbezug berechtigt sind, wenn noch irgendein 

inhaltlicher Zusammenhang zu der Aufhebung der Fronpflicht im Großherzog-

tum Hessen im Jahre 1813 hergestellt werden kann. 

15 

d) Dass das der Fall wäre, hat die Klägerin nicht aufgezeigt. Es liegt auch 

fern. Die Aufhebung der Fronpflicht lag bei Beendigung des Holzbezugs durch 

den Beklagten zum Ablauf des 31. Dezember 2005 mehr als 190 Jahre zurück. 

Auch seit dem Urteil des Großherzoglichen Landgerichts Ortenberg vom 

24. Mai 1871 waren schon mehr als 130 Jahre verstrichen. Der historisch ein-

malige Vorgang der Abschaffung der Leibeigenschaft war nach diesem langen 

Zeitraum endgültig abgeschlossen. Anhaltspunkte dafür, dass die in diesem 

Zusammenhang etwa eingeräumten Berechtigungen ihren Zweck, entgangene 

Dienste und Berechtigungen auszugleichen, wie er in den in dem Urteil des 

Großherzoglichen Landgerichts Ortenberg vom 24. Mai 1871 festgestellten Be-

dingungen zum Ausdruck kommt, noch nicht vollständig erreicht haben könnte, 

sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Heute gibt es keinen Grund-

stückseigentümer mehr, der aus der Aufhebung der Leibeigenschaft im Jahre 

1813 noch Rechte ableiten und damit einer Klasse früher fronpflichtiger Unter-

16 
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tanen zugerechnet werden könnte. Das Holzbezugsrecht, auf das sich die Klä-

gerin beruft, kann damit heute jedenfalls nicht mehr ausgeübt werden. 

III. 

17 Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO. 

 

Krüger        Lemke    Schmidt-Räntsch 

 

  Stresemann    Czub 

Vorinstanzen: 

AG Büdingen, Entscheidung vom 19.04.2007 - 2 C 607/06 (21) -  

LG Gießen, Entscheidung vom 06.02.2008 - 1 S 145/07 -  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


